
390 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Einspruch des Bundesrates (369 der 
Beilagen) gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 10. März 1971, betreffend 
ein Bundesgesetz über Maßnahmen auf dem 
Gebiete des Bewertungsrechtes (Bewertungs-

gesetz-NoveJ.le 1971) 
Der Finarrz- und Budgetausschuß hat den ob

zitierten Einspruch des Bundesrates in seiner 
Sitzung am 6. Mai 1971 in Verhandlung ge
wgen. Nach dem Berichterstatter, Aibgeordneten 
J u n g wirt h, ergriff zunächst Ahgeordneter 
La nd man n -das Wort und beantragte einen 
Beharrungsbeschluß. In der darauffolgenden De
batte, ,die zweimal unterbrochen wurde, sprachen 
sodann ,die Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Z i t t
m a y r, DDr. Pi t te r man n, Dr. Kor e n, 
Dr. B r 0 es i g k e, Dr. Mus s i 1, Dr. Tu 11, 
Nittel, Pansi, Troll und DDr. Neuner. 
Sektionschef Dr. T war 0 eh heantwortete an 
ihn gerichtete Anfragen. 

Landmann 
Berichterstatter 

Bei der Abstimmung wurde der Antrag des 
.Nbgeordneten L a n d man n, dem Hohen 
Hause die Fassung eines Beharrungsbeschlusses 
zu empfehlen, mit Stimmenmehrheit angenom
men. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 
den An t r ,a g, der Nationalrat wolle be
schließen: 

"Der ursprüngliche Beschluß des Nationalrates 
vom 10. März 1971, mit welchem dem 'Entwurf 
eines Bundesgesetzes über Maßnahmen auf dem 
Gebiete des Bewertungsrechtes (Bewertungs
gesetz-Novelle 1971) die verfassungsmäßige Z u
stimmung erteilt wurde, wird gemäß Art. 42 
Abs. 4 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 wie d e roh 0 1 t." 

Wien, am 6. Mai 1971 

Dr. Haider 
Obmannstellvertreter 
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2 390 der Beilagen 

Minderheitsbericht 
der Abgeordneten Nittel, Dr. Tull, Skritek und Genossen 

gemäß § 34 Abs. 10 der Geschäftsord
nung des Nationalrates zum Bericht des 
Finanz- und Budgeoausschusses über den Ein
spruch des Bundesrates (369 der Beilagen) gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationa,lrates be
treffend Mißnahmen auf dem Gebi'ete des Be
wertungs rechtes (Bewertungsgesetz-Novelle 1971). 

I. 

Die sozialistische Fr,aktion des Finanz- und 
Budgetausschusses hält es für notwendig, die 
Vorg.angsweise der Iheiden Opposition~frak
tionen OVP und FPö und ,des stellvertretenden 
Ausschußobmannes Abgeordneten Dr. Haider 
anläßlich der Verhandlungen über den Einspruch 
des Bundesrates gegen den Gesetzesbeschluß des 

,Nationalrates betreffend die Bewertungsgesetz
Novelle 1971 zum Gegenstand eines abgesonder
ten Gutachtens gemäß § 34 Albs. 10 der Ge
schäftsordnung des Nationalrates zu machen, 
weil durch die Vorgangsweise der .oppositions
parteien die Bestimmungen -der' Ges·chäftsord
nung und verfassungsgesetzlich verankerte 
Rechte des Bundesrates in einer gefährlichen 
Weise verletzt wurden. Aus formalen Gründen 
ist es erforderlich, diesen Minderheitsbericht so
wohl zum Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über den Einspruch des Bundesrates 
gegen die Bewertungsgesetz-Novelle 1971, als 
auch zum sogenannten "Bericht und Antrag" des 
Finanz- und Budgetausschusses üher den EntM 

wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bewer
tungsgesetz 1955 neuerlich geändert wird,' zu 
erstatten. 

n. 
Der Nationalrat hat am 10. März 1971 mit 

den Stimmen von öVP und FPö einen Gesetzes
beschluß betreffend Maßnahmen auf dem Gebiete 
des Bewertungsrechtes (Bewertungsgesetz-No
velle 1971) gefaßt. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 
25. März 1971 den Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates in Verhandlung gezogen und gemäß 
Art. 42 Abs. 2 B-VG einen mit Gründen ver
sehenen Einspruch heschlossen. 

In diesem Einspruch wurden einerseits mate
rielle Gründe für die Ablehnung <des Gesetzes-

beschlusses des Nationalrates geltend gemacht, 
andererseits wurde auf schwere legistische Mängel 
verwiesen, die eine Vollziehung des Gesetzes in 
der vom Nationalrat beschlossenen Fassung un
möglich machen. 

Der Bundesrat hat in seinem Einspruch dazu 
unter anderem wörtlich folgendes ausgeführt: 

"Einige Bestimmu~gen ,der Novel1le sind sogar 
praktisch nicht vollzie:hbar; als Beispiele seien 
erwähnt: 

Das geltende Erlbschafts- und Schenkungs
steuer;gesetz ist in allen seinen Bestimmungen 
darauf abgestellt, 'daß der Erwerber bei, einem 
Erwerb von Todes wegen Ibzw. Ibei einer Zuwen
dung unter Lelben:den die ihm im Zeitpunkt des 
Erwerbes effektiv' zukommende Bereicherung zu 
versteuern hat. § 1 Acbs. 2 der Bewertungs'gesetz
Novelle 1971, wonach nunmehr für die Erb" 
schafts- und Schenkungssteuer die §§ 18 !bis 79 -
mit Ausnahme der §§ 69 und 70 - uneinge
schränkt Anwendung zu finden halben, stehen 
mit ,diesen Grundsätzen in einem unlösbaren 
Widerspruch, weil nicht mehr ,das am Stichtag 
(Zeitpunkt des Erwerbes) anfallende Vermögen, 
sondern ein zu einem anderen Zeitpunkt fest
gestelltes Vermögen der B'esteuerung unter
worfen wird, ohn~ Rücksicht auf zwischenzeitig 
eingetI'etene Veränderungen des Vermögens dem 
Umfang und dem Werte nach: Daraus ergibt sich 
eine Situation, ,die das geltende Etbschafts- und 
Schenkungssteuergesetz praktisch unanwend!har 
macht. 

, Weiters ist z. B. § 15 Abs. 4 -der Bewertungs
gesetz-Novelle 1971 nicht vollziehhaI', weil nicht 
auf § 69 Z. 4, sondern unrichtigerweise auf § 69 
Z. 6, ,der vom ,überlbestand an umlaufenden 
Betriebsmitteln eines land- und forstwirtschaft
lichen Betriebes' spricht, Bezug genommen wird. 
Ferner wurde es unterlassen, § 78 Abs. 3 dahin
gehend zu ändern, daß auf den Freirbetrag ge
mäß § 69 Z. 1 Bez"Ug genommen wird. Dadurch, 
daß im § 69 die bisherigen Z. 1, 2, 3 in der 
neuen Z. 1 zusammengefaßt wurden, hätte auch 
die Zitierung im § 78 Abs. 3 geändert werden 
müssen. Da § 78 A,bs. 3 nunmehr nicht voll
ziehbar ist, kann der im § 69 Z. 1 vorgesehene 
Freibetrag von 50.000 S nur einmal gewährt 
werden." 
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Der Einspruch des Bundesrates wurde vom 
Bundeskanzler dem Nationalrat am 26. März 
1971 vorgelegt und vom Plenum dem Finanz
und Budgetausschuß zur VOl1beratung zuge-
wIesen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hätte nun im 
Sinne der Bestimmungen der Bundesverfassung 
zwei Möglichkeiten gehabt: Entweder den Ein
wendungen des Bundesrates - in welchem Aus
maß auch immer - Rechnung zu tragen und 
die erforderlichen Albänderungen am Gesetzes
beschluß des Nationalrates vorzunehmen; oder 
durch einen Beharrungslbeschluß auf ·der unv'er
änderten Annahme und Kundmachung des 
(fehlerhaften) Gesetzesbeschlusses zu beharren. 

Die aus OVP und FPO bestehende Mehrheit 
im Finanz- und, Budgetausschuß konnte sich zwar 
der Berechtigung der vom Bundesrat vorgebmdl
ten liegistischen Einwendungen nicht verschließen; 
sie mußte zugeben, daß der Gesetzesbeschluß in 
der vorliegenden Form mit grohen Mängeln be
haftet und unvollziehbar ist. 

Dennoch hiellt man sich nicht an die von der 
Bundesverfassung für diesen Fan v.orgezeichnete 
Vorgangsweise, nämlich dem Einspruch des 
Bundesrates in diesen Punkten stattzugeben und 
den Gesetzesibeschluß ·dem Bundesrat zur neuer
lichen' Verhandlung vorzulegen. Man versuchte 
vielmehr, einen Beharrungsbeschluß zu fassen 
und gleichzeitig zur Korrektur' der är.gsten 
legistischen Mängel ein geserzgeberisches Verfah
ren gemäß § 19 der Geschäftsordnung einzu
leiten, obwohl .dies; wie im einzelnen noch aus
zuführen sein wird, bedeutet, ·daß man bewußt 
legistischen Unsinn besdlließt, und 'daß außer
dem mehrfach gegen Bestimmungen der Ge
schäftsordnung des Nationalrates verstoßen 
wurde. 

III. 

Im einzelnen ist folgendes auszuführen: 

Unbestritten ist, ·daß der Bundesrat gegen den 
Gesetzesheschluß des Nationalrates betreffend 
die Bewertungsgesetz-Novel'le 1971 wegen legi
stisc.1-ter Mängel, wie im einzelnen bereits aus
gefuhrt, Einspruch erhoben hat. 

,Unlbestl1itten ist weiters, ,daß dieser Einspruch 
bere.chtigt ist, was nicht zuletzt daraus einwand
frei hervorgeht; ·daß auch von Abgeordneten 
der öVP un'd der FPö Anträge im Sinne der 
Rechtsauffassung des Bundesrates gesteilt wur
den (siehe den Initiativantrag der Abgeordneten 
DDr. Neuner, Dr. Broesigke und Genossen 
(67/A) und insbesondere ·die Abänderungsanträge 
der Abgeordneten Dr. Zittmayr, Dr. Broesigke 
und Genossen, die in der Sitzung des Aus
schusses eingebradlt wurden). 

Unbestritten ist sdlließlidl,daß der Bundesrat 
ein verfassungsgesetzlich verankertes Recht hat, 

:Dir Clnem Gesetzesbesa.'11uß nochmals befaßt zu 
werden -'- und zwar mit dem g e sam t e n Ge
setzesbesdlluß - falls der Nationalrat den Ein
wendungen des Bundesrates - in welchem Aus
maß auch immer - 'stattgibt. 

Die öVP- und FPO-Mitglieder des Finanz- und 
Budgetausschus·ses konnten also nicht umhin, den 
legistischen Einwendungen des Bundesrates Redl
nung zu wagen, wollten jedodl gleimzeitig eine 
noffimali.ge Befassungdes Bundesrates mit der 
gesamten Materie aus ;durdlsimtigen politischen 
Erwägungen verhindern und vermeinten, die im 
Art. 42 der Bun'desverfassung verankerten 
Rechte des Bundesrates umgehen zu können, in
dem sie einen Beharrungsbesd1luß faßten und 
diesen Beharrungsbe~dlluß mit einem Abände
rungsantrag gemäß § 19 der Geschäftsordnung 
zur Korrektur des Gesetzesbeschlrusses verbanden: 
Auf diese Weise soillten dem Bundesrat nur die 
nachträglichen Korrekturen am Gesetze~besch[uß 
des Nationalrates, nidlt aber der gesamte Ge
setzesbesmluß des Nation'alrates zur ,verfassungs
mäßigen Verhandlung vorgelegt werden. 

Diese Vorgangsweise verstößt aJber auch 
mehrfach gegen Bestimmungen der Gesffiäfts

,ordnung des Nationalrates, also gegen das Bun
desgesetz vom 6. Juli 1961, BG&L Nr. 178/61. 

1. Gemäß § 19 ;der Gesmäftsordnung des 
Nationalrates hat jeder Aussmuß das Recht, 
seLbständige Anträge auf Edassting vori Gesetzen 
oder Fassung von Besmlüssen zu ,steLlen, die mit 
einem de~ AllSschuß zur Vorbratung zuge
wiesenen Gegenstand in i n hall t I ich e m 
Z usa m m e n h a n g stehen. 

Gestützt auf ,diese Bestimmung der Geschäfts
ordnung hat rdie OVP hei der Behandlung des 
Einspruches des Bundesrates gegen .den Gesetzes
besdlluß des NationalI1ates Abänderungsanträge 
zum Brewertungsgesetz eingebramt. 

Der in Vertretung des Aussdlußdbmannes 
amtierende stellvertretende . Ausschußobmann 
Dr. Haiderhätte zunächst die Frage zu prüfen 
gehaJbt, ob die Bestimmungen des § 19 in diesem 
Fall Ü'berhaupt anwellidbar sind. 

Der Aussmußvorsitzende hat jedom ,diese 
Prüfung - aus welmen Gründen auch immer -
unterlassen und den von seiner Fraktion ein
gebrachten Antrag ohne eine SteUungnahme zu 
dieser Frage abzugeben, ja aum ohne nur anzu
deuten, daß ihm das Problem bewußt ist, zur 
Verhandlung' zugelassen. 

Eine Prüfung,' db die Voraussetzungen zur 
Einbringung eines Antrages gemäß § 19 gegeben 
sind, hätte jedodl - gezeigt, daß' dies nimt der 
Fall ist: Da sidl der Einsprudl des Bundesrates 
auf eine Novellierung des Bewertungsgesetzes 
beZJieht, handelt ,es sidl' bei .Jen Anträgen der 
Abgeordneten Dr. Zittmayr, Dr. Broesigke und 
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Genossen nicht um einen Antrag der mit dem 
Bewertungsgesetz "in inha!Jtlichem Zusammen
hang" steht,sondem es handdt sich schlechthin 
um Anträge auf Albänderung der Bewertungs
gesetz-Nove1le 1971. Es sind daher nicht die Be
stimmungen des § 19 der Geschäftsordnung, die 
im vorliegenden ZusammenJhang nur für eine 
Gesetzesinitiative :bzw. Gesetzesänderung auf 
einem ver w a n -cl t e n Rechtsgebiet anwendbar 
gewesen wären, heranzuziehen, sondern die Be
stimmungen der Geschäftsordnung über die Ab
änderung von Vorlagen im Zuge der Vorbe
ratung. 

Die v·on der Ausschußmehtheit ~ewäh1te und 
vom Vorsitzenden kommentJarlos tolerierte Vor
gangsweise ist somit geschäfts ordnungswidrig. 

2. Dazu kommt, daß .die unrichtige Anwen
dung des § 19 der Geschäftsordnung zu einem 
weiteren Verstoß ,gegen Bestimmungen des Ge
sChäftsordnungsgesetzes geführt hat: 

Die Geschäftsordnung trägt Sorge dafür, daß 
der Nationailrat in ein und derselben Sache nimt 
einander widersprechende Beschlüsse faßt. Liegen 
z. B. in ein und derselben Sache mehrere An
träge vor, so 'hes·ch:ließt der Namonalrat, welche 
derselben der Spezialdebatte zugrundezulegen 
sind (§ 45 Abs. 4). 

Imfuesondere '. aber ist .die Abstimmung über 
verschiedene Anträge derart zu reihen,. "daß die 
wahre Meinung der Mehrlheit zum Ausdruck ge
langt" (§ 63 Abs. 1 der Geschäftsordnung). 

Die Geschäftsordnung will - in überein
stimmung mit den Gesetzen der Lo~ik - aus-
5 ch'ließen, daß der Nationalrat in ein und der
sdben Sache zugleim "ja" und "nein", zugleich 
"viel" und "wenig" sagt, mit einem Wort: ein
ander widersprechende Beschlüsse faßt. Gemäß 
§ 34 Abs. 4 der Geschäftsordnung ist aJber die 
Besoimmung des § 63 auch auf die Beratungen 
der Ausschüsse anzuwenden. Der Finanz- und 
Budgetausschuß konnte somit nicht gleimzeitig 
die unveränderte Annahme ·des Bewertungs
gesetzes durch die Annahme eines Belharrungs
beschlusses und die Abänderung des Bewertungs
gesetzes .durch die Annahme des Arbänderungs
antrages der Abgeordneten 1)r. Zittmayr, 
Dr. Broesigke und Genossen beschließen, bzw. 
dem Plenum zur Annahme empfehlen und der 
Ausschußobmann wäre verpflichtet gewesen, diese 
Bestimmung der Geschäftsotidnung e,inzuhalten. 

Das durch die Geschäftsordnung geregehe Ver
fahren .der Vorberatung, Beratung und Besm,Juß
fassung im Nationalrat Idient eben ,dazu, daß 
versmiedene Meinungen zu abstimmbaren Alter
nativen konkretisiert wetiden, zwischen denen 
im Wege von Abstimmungen eine Entsmeidung 
zu treffen ist, die dann als der für Mehrheit und 
Minderheit in gleicher Weise bindende Wille der 
Gesamtkörperschaft gilt. 

Die Tatsache, daß die vom Aussmuß emp
fohlene Abänderung des Bewertungsgesetzes 
durch die geschäftsordnungswidrige Anwendung 
des § 19 erfolgte, ändert nichts daran, daß durch 
die Anna·hme einander ausschließender Be
schlüsse auße1"dem gegen die Bestimmungen des 
§ 63 der Geschäftsondnung in Verbindung mit 
§ 34 verstoßen wurde. 

IV. 

AJbsmließend noch eine grundsätzliche über
legung: Die politische Motivierung für die von 
avp und FPögewählte gesetzwidrige Vor
gangsweise liegt auf der Hand: 

Man weiß, daß der mit knapper Mehrheit ge
faßte Gesetzesbeschluß des National1"ates be
treffend B.ewertungsgesetz-NoveUe 1971 fehler
haft unld tdlwe1se unvoHziehbar ist. 

Man weiß, daß der Bundesrat mit seinem Ein
sprum recht hat. Man will allerdings den von 
der Verfassung für solche Fäl!le vorgezeichneten 
Weg - wie bereits aUStgeführt - nicht gehen 
und die durch eine nommaEge Befassung des 
Bundesrates mit dem Bewertungsgesetz bedingte 
Verzögerung des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
verhindern. 

Man will aho das fdhlerlhaifte Gesetz - so 
rasch a.ls möglim - im BundesgesetZ/b:latt kund
gemacht wissen und den Bundesrat nur mehr 
mit der erforderlichen "Reparatur" 'beschäftigen, 
die auf dem vermeintllim schnellsten, jedoch ge
schäftsordnungswidrigen Wege nachgeliefert 
werden soN und einige Monate später als "No
velle zur. Novelle" im Bundesgesetzblatt er
scheinen würde. 

Nun läßt es sich angesichts der Fülle und des 
Umfanges ,der gesetzgeherischen Tätigkeit ·des 
Naüona.lrates bei aller SOl1gfalt leider n~cht ver
meiden, daß hin und wieder legistische Fehler 
untel1laufen - was dem Nationalrat oft und 
smwer genug angekreiJdet wird. 

Es heißt a1ber ,die dem Gesetzgelber über
tragene Verantwortung, ,die sich unter anderem 
aus dem Recht ergvbt, erzwingbare generelle 
Normen zu heschließen, mit Füßen treten, und 

.ein frivoles Spiel mit dem Ansehen des Natio-
nalrates treiben, wenn .man b e w u ß t - um 
taktischer und po.litismer Vorteile willen - ein 
fehlerhaftes Gesetz beschließt und im Bundes
gesetzJblatt kundmachen läßt. 

Das vorliegende Gutachten gemäß § 34 Abs. 10 
der Geschäftsordnung des Nationalrates dient 
nicht zuletzt dazu, die Verantwortung von öVP 
und FPÖ für diese Vorgangsweise klarzustellen, 
die nicht nur ·dem Ansehen des Gesetzgelbers 
sondern auch dem Amehen des Gesetzes als 
solchem bewußt Schaden zufügt. 

Nittel Dr. Tull Skritek 
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